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Schalltechnische Stellungnahme zur Errichtung eines 

Feuerwehrgerätehauses im Ortsteils Südkirchen  

 

Wohnnutzung in der Nachbarschaft 

Projektnummer: L-5886-01 

 

Sehr geehrter Herr Klaas, 

für die Ansiedlung eines Feuerwehrgerätehauses im OT Südkirchen haben wir ein schalltechnisches 

Gutachten (L-5886-01, 23. August 2024) erstellt.  

Sie baten um eine Darstellung, in wie weit durch das Feuerwehrgerätehaus ein schalltechnischer 

Konflikt zu einer möglichen Wohnnutzung im Umfeld des Feuerwehrgerätehauses entsteht. Um dies 

abwägen zu können, haben wir anbei vier Lärmkarten hinterlegt, die die ermittelten Beurteilungspegel 

flächendeckend in der Nachbarschaft des Feuerwehrgerätehauses zeigen. Die Lärmkarten 1 und 2 

stellen die ermittelten Beurteilungspegel bei einer Immissionshöhe von 5,00m zur Tag- und Nachtzeit 

dar. Eine analoge Darstellung erfolgt in den Lärmkarten 3 und 4, jedoch wird ein Lärmschutzwall mit 

einer Kronenhöhe von 4,00m entlang der Grundstücksgrenze berücksichtigt. 

Wir gehen davon aus, dass die Wohnnutzung den Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes 

erhält. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass für keinen neu entstehenden 

Immissionspunkt eine Geräuschvorbelastung im Sinne der TA Lärm besteht, sodass die geltenden 

Immissionsrichtwerte durch den Betrieb des Feuerwehrgerätehauses ausgereizt werden können. Zur 

Tagzeit muss demnach im Bereich der neu entstehenden Immissionsorte ein Immissionsrichtwert von 

55 dB(A) und zur Nachtzeit ein Immissionsrichtwert von 40 dB(A) eingehalten werden. 

Der flächendeckenden Darstellung der Lärmkarten 1 und 2 ist zu entnehmen, dass bereits ohne 

Lärmschutzwall aus schalltechnischer Sicht nur ein geringes Konfliktpotenzial besteht. Zur Tagzeit 

wird der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) südlich des Feuerwehrgerätehauses in einem kleinen 

Bereich überschritten. Ab einem Abstand von 35m zur Grundstücksgrenze wird der 

Immissionsrichtwert zur Tagzeit eingehalten. Zur Nachtzeit treten Überschreitungen im Bereich der 

Grundstücksgrenze zum Feuerwehrgerätehaus auf. Der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) wird ab 

einem Abstand von 45m zur Grundstücksgrenze eingehalten.  
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Den Lärmkarten 3 und 4 kann entnommen werden, dass durch einen Lärmschutzwall mit einer 

Kronenhöhe von 4,00m, der unmittelbar entlang der Grundstücksgrenze des Feuerwehrgerätehauses 

errichtet wird, der geltende Immissionsrichtwert bereits ab einem Abstand von 11m zum Fuß des 

Walles eingehalten wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Jannik Hüls  
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